19. DEZEMBER 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich des Berufssteuervorabzugs


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 17. Juni 2024 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Königlichen Erlass vom 23. Juni 2023 zur Abänderung des Berufssteuervorabzugs.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


19. DEZEMBER 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich des Berufssteuervorabzugs


	Artikel 1 - In Artikel 88 des KE/EStGB 92 werden die Wörter "gemäß den Tabellen und den entsprechenden Anwendungsregeln" durch die Wörter "gemäß den entsprechenden Anwendungsregeln und dem entsprechenden Berechnungsmodus" ersetzt.

 
	Art. 2 - In Artikel 90 § 1 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich desselben Erlasses werden die Wörter "gemäß den in Artikel 88 erwähnten Tabellen und Anwendungsregeln" durch die Wörter "gemäß den Anwendungsregeln und dem Berechnungsmodus wie in Artikel 88 erwähnt" ersetzt.


	Art. 3 - [Abänderung der Anlage 3 zu demselben Erlass]


	Art. 4 - [...]

[Art. 4 widerrufen durch Art. 13 des K.E. vom 23. Juni 2023 (B.S. vom 30. Juni 2023)]


	Art. 5 - In Artikel 94 Absatz 1 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 3. Juni 2007, wird der erste Gedankenstrich aufgehoben.


	Art. 6 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 1. Januar 2023 gezahlten oder zuerkannten Einkünfte anwendbar.


	Art. 7 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.




